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Struktur Praxisanteile Voraussetzungen Berufsbezeichnung Quelle

6 Hamburg

1.  Theoretischer Unterricht:  
mind. 720 Stunden

2.  Praktische Weiterbildung:  
1.800 Stunden

Abschlussprüfung: eine Hausarbeit und 
ein modulübergreifendes Kolloquium                                     

Dauer: zwei Jahre höchstens fünf Jahre

Praktische Weiterbildung: 1.800 Stunden.                                             
Einsätze unter Anleitung in den folgenden Bereichen: 
500 Stunden konservative Intensivpflege bzw.  
neonatologische Intensivpflege (PNZ Level 1),  
500 Stunden operative Intensivpflege bzw.  
pädiatrische interdisziplinäre Intensivpflege,  
300 Stunden Wahlpflichteinsatz. Pflichteinsatz der 
Wahl, 500 Stunden Einsätze entsprechend der  
gewählten Spezialisierung

Nachweis von einer mind. sechsmonatigen 
Tätigkeit im intensiv- oder anästhesie- 
pflegerischen Kontext nach Beendigung der 
Ausbildung in der Krankenpflege bzw.  
Kinderkrankenpflege

Fachgesundheits- und Kranken- 
pfleger/-in und Fachgesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger/-in für Intensiv-
pflege mit Spezialisierung

Prüfungsverordnung  
Beschluss vom 
25.06.2019 Veröffentli-
chung am 19.07.2019 
§ 54 in Verbindung mit 
§ 79 Absatz 2 Nummer 1 
und Absatz 4 des BBiG 
vom 23. März 2005 
(BGBl. I S. 931 ff.)

7 Hessen

1.  Theoretischer Unterricht:  
720 Stunden

2.  Praktische Weiterbildung:   
1.800 Stunden

Abschlussprüfung: schriftlich, mündlich, 
praktisch

Dauer: zwei Jahre   

Praktische Weiterbildung: 1.800 Stunden                                                
Einsätze in Anästhesieabteilungen verschiedener 
Fachgebiete, Aufwachraum, Intensiv- und  
anästhesienaher Bereich, Intensivbehandlungs- 
stationen verschiedener Fachgebiete  
Intensivüberwachungsstation/Intermediate Care

Nachweis einer abgeschlossenen Berufsausbil-
dung in der Krankenpflege, Kinderkranken- 
pflege, Entbindungspflege oder Altenpflege; 
mind. zweijährige Berufstätigkeit

Fachpfleger/-in für Intensivpflege und 
Anästhesie

Hessische Weiterbildungs- 
und Prüfungsordnung für 
die Pflege und Entbin-
dungspflege (WPO-Pflege) 
vom 6. Dezember 2010 

Anlage 6 (zu § 2 Abs. 1) 
Weiterbildung Intensiv-
pflege und Anästhesie

8 Mecklenburg-Vorpommern

1.  Theoretischer und praktischer  
Unterricht: 800 Stunden 

2.  Praktische Weiterbildung:  
1.600 Stunden

Abschlussprüfung:  Hausarbeit,  
mündliche Prüfung oder eine  
Simulationsprüfung oder eine  
praktische Prüfung

Dauer: berufsbegleitend, innerhalb von 
fünf Jahren

Praktische Weiterbildung: mind. 1.600 Stunden 
praktische Weiterbildung

Die Erlaubnis nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 oder 
2 des Krankenpflegegesetzes oder die Erlaubnis 
nach § 1 oder § 1a des Altenpflegegesetzes und 
eine mind. sechsmonatige Vollzeittätigkeit oder 
vergleichbare Teilzeittätigkeit im spezifischen 
Fachbereich der zu absolvierenden Weiter-
bildung

Fachpfleger/-in für Intensivpflege und 
Anästhesie

Prüfungsverordnung 
GVOBl. M-V 2015, S. 296, 
WPrVO-IAA, vom 23. 
September 2015, § 6 
Absatz 1 des Gesetzes über 
die Weiterbildung in den 
Gesundheitsfachberufen 
vom 5. Mai 1994 (GVOBl. 
M-V S. 564), das zuletzt 
durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 10. Dezember 
2012 (GVOBl. M-V S. 537, 
543) geändert   

Tabelle C2.2.2-1 Internet:  Fachweiterbildung Intensivpflege – ein Ländervergleich (Teil 3)


